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der Nachlässe von Ausländern, insbe-
sondere die Vorschriften der §§ 22 bis 25 
und 140 bis 144 des kaiserlichen Paten-
tes vom 9. August 1854, RGBl Nr. 208, 
ferner die über die Zuständigkeit in Vor-
mundschafts- und Kuratelangelegen-
heiten der Ausländer im § 183 des kai-
serlichen Patentes vom 9. August 1854, 
RGBl Nr. 208, und in anderen Vorschrif-
ten enthaltenen Bestimmungen, sowie 
die in Staatsverträgen enthaltenen Be-
stimmungen über das Verlassenschafts- 
und Pflegschaftswesen;

4.	 die Vorschriften des Gesetzes vom 
18. Februar 1878, RGBl Nr. 30, über die 
Zuständigkeit der Gerichte in Fällen der 
Enteignung zum Zwecke der Herstellung 
und des Betriebes von Eisenbahnen;

5.	 gegenstandslos
6.	 die Vorschriften über die Aufnahme von 

Wechselprotesten und über die Mitwir-
kung der Gerichte in Angelegenheiten 
des Notariatswesens;

7.	 die Vorschriften des Gesetzes vom 
16.  Februar 1883, RGBl Nr. 20, über 
die Zuständigkeit für das Verfahren zum 
Zwecke der Todeserklärung oder der Be-
weisführung des Todes.

Artikel IX

(1) Die Vorschriften der Jurisdiktionsnorm 
haben auch auf bürgerliche Rechtssachen 
Anwendung zu finden, welche nach Völker-
recht der inländischen Gerichtsbarkeit unter-
stellt und nicht durch gesetzliche Vorschriften 
der Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte 
entzogen sind.

(2) Die inländische Gerichtsbarkeit erstreckt 
sich auf Personen, die nach Völkerrecht Immu-
nität genießen, wenn und insofern sie sich den 
inländischen Gerichten freiwillig unterwerfen 
oder die Rechtssache ihre im Inland gelege-
nen unbeweglichen Güter oder ihre dinglichen 
Rechte an inländischen Liegenschaften ande-
rer Personen zum Gegenstand hat.

(3) Wenn es zweifelhaft ist, ob die inlän-
dische Gerichtsbarkeit über eine Immunität 
genießende Person begründet oder die Im-
munität zugunsten einer Person anerkannt 
ist, so hat das Gericht hierüber die Erklärung 
des Bundesministeriums für Justiz einzuholen.

Artikel X

Als Inland im Sinne der Jurisdiktionsnorm 
gilt das Gebiet der im Reichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder. Personen, welche in 
diesem Gebiete das Staatsbürgerrecht nicht 
genießen, sind in Bezug auf die Vorschriften 
der Jurisdiktionsnorm als Ausländer anzuse-
hen.

Artikel XI

gegenstandslos

Artikel XII

(1) aufgehoben
(2) aufgehoben

Artikel XIII

aufgehoben

Artikel XIV

Die bezirksgerichtlichen Rechtssachen, die 
zufolge § 79 der Jurisdiktionsnorm bei einem 
Gerichtshofe erster Instanz angebracht wer-
den müssen oder gemäß § 94, Absatz 2, der 
Jurisdiktionsnorm angebracht werden kön-
nen sind nach den für das Verfahren vor den 
Gerichtshöfen erster Instanz geltenden Be-
stimmungen zu erledigen. Es bleiben jedoch 
für die Verhandlung und Entscheidung die  
§§ 448 bis 459 ZPO maßgebend; die Verhand-
lung und Entscheidung ist vom Personalsenat 
einem Mitglied des Gerichtshofs als Einzel-
richter zu übertragen; die Parteien sind nicht 
verpflichtet, sich bei dieser Verhandlung durch 
Rechtsanwälte vertreten zu lassen.

Artikel XV

Wenn in Gesetzen und Verordnungen, die 
durch das Inkrafttreten der Jurisdiktionsnorm 
nicht berührt werden, auf Rechtssachen der 
Realgerichtsbarkeit Bezug genommen wird, 
so ist dies auf die in den §§ 81, 83 und 117 
der Jurisdiktionsnorm bezeichneten Angele-
genheiten zu beziehen.

Art XVI und XVII

aufgehoben

Artikel XVIII

Die Empfangnahme eines nach den Bestim-
mungen des bürgerlichen Rechtes gemachten 
gerichtlichen Erlages kann von keinem ordent-
lichen Gerichte aus dem Grunde der Unzu-
ständigkeit zurückgewiesen werden.

Artikel XIX bis XXIII

gegenstandslos

Artikel XXIV

(1) Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes ist der 
Justizminister beauftragt.

(2) Derselbe hat alle zur Einführung und 
Durchführung des gegenwärtigen Gesetzes 
und der Jurisdiktionsnorm erforderlichen An-
ordnungen, und zwar, insoweit dieselben den 
Wirkungskreis anderer Minister berühren, im 
Einvernehmen mit diesen zu erlassen.

Artikel I

(1) Das Gesetz über die Ausübung der Ge-
richtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordent-
lichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen 
(Jurisdiktionsnorm) tritt in den im Reichsrate 
vertretenen Königreichen und Ländern gleich-
zeitig mit dem Gesetze über das gerichtliche 
Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
(Zivilprozeßordnung) in Wirksamkeit.

(2) Mit demselben Tage verlieren, soweit die-
ses Gesetz oder die Jurisdiktionsnorm nicht 
eine Ausnahme enthält, alle in anderen gesetz-
lichen Vorschriften enthaltenen Bestimmungen 
über Gegenstände, welche in der Jurisdikti-
onsnorm geregelt sind, ihre Wirksamkeit.

Artikel II bis IV

gegenstandslos bzw aufgehoben

Artikel V

Die einzelnen Gesellschaften, Anstalten und 
Vereinen auf Grund ihrer gesetzlich festge-
stellten oder staatlich genehmigten Statuten in 
Bezug auf die gerichtliche Zuständigkeit und 
das gerichtliche Verfahren als ausnahmsweise 
Begünstigungen eingeräumten Rechte bleiben 
unberührt.

Artikel VI

Unberührt bleiben:
1.– 5. aufgehoben bzw gegenstandslos
6.	 die Vorschriften des Justizministerialer-

lasses vom 21. August 1856, RGBl. 
Nr. 150, über den Gerichtsstand der un-
ehelichen und Findelkinder nach ihrem 
Austritte aus der Versorgung durch eine 
öffentliche Anstalt. Für Kinder, welche im 
Auslande wohnenden Personen in Pfle-
ge übergeben werden, bleibt jedoch das 
Gericht, in dessen Sprengel die Findel-
anstalt gelegen ist, zur Bestellung des 
Vormundes und zur Besorgung aller 
Geschäfte der Vormundschaftsbehörde 
zuständig.

Artikel VII

aufgehoben

Artikel VIII

Desgleichen bleiben unberührt:
1.	 Das dem deutschen Ritterorden mit Pa-

tent vom 28. Juni 1840, JGS Nr. 451, 
eingeräumte Abhandlungsrecht über das 
frei eigene Vermögen des Hoch- und 
Deutschmeisters, der Ordensritter und 
Ordenspriester;

2.	 aufgehoben 
3.	 die Vorschriften über die Gerichtsbarkeit 

der inländischen Gerichte in Ansehung 

RGBl 1895/110 in der Fassung RGBl 1914/118, StGBl 1919/95, BGBl 1932/6, 1949/20, 1955/282, 1970/342, 
1971/217 (VfGH), 1983/135, 1991/10, I 1997/140, I 2003/31, I 2006/7, I 2010/58

Gesetz vom 1. August 1895, betreffend die 
Einführung des Gesetzes über die Ausübung 
der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen 
Rechtssachen (EGJN)
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Rekurs) geht in zweiter Instanz an die Lan-
desgerichte. Im Sprengel eines selbständigen 
Handelsgerichtes geht aber der Rechtszug ge-
gen Urteile und Beschlüsse eines besonde-
ren Bezirksgerichtes für Handelssachen und 
gegen die in Ausübung der Gerichtsbarkeit 
in Handelssachen gefällten, entsprechend 
bezeichneten (§ 446 ZPO) Urteile eines an-
deren Bezirksgerichtes an das Handelsgericht.

(2) In dritter Instanz hat über Rechtsmittel ge-
gen Urteile und Beschlüsse der Bezirksgerich-
te (Revision, Rekurs) der Oberste Gerichtshof 
zu entscheiden.

§ 4. Gegen die in erster Instanz von den 
Landesgerichten, sowie von den Handelsge-
richten gefällten Urteile und Beschlüsse geht 
der Rechtsgang in zweiter Instanz (Berufung, 
Rekurs) an die Oberlandesgerichte, und in drit-
ter Instanz (Revision, Rekurs) an den Obers-
ten Gerichtshof.

Ausübung der Gerichtsbarkeit bei 
den ordentlichen Gerichten

Bezirksgerichte: Einzelgerichtsbarkeit

§ 5. (1) Bei den Bezirksgerichten wird die 
Gerichtsbarkeit durch einen oder mehrere 
Einzelrichter ausgeübt.

(2) bis (4) aufgehoben

§ 6. aufgehoben

Landesgerichte: Senatsgerichtsbarkeit

§ 7. (1) Bei den Landes- und Handelsge-
richten wird die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 
Rechtssachen, sofern nicht andere Vorschrif-
ten Abweichendes anordnen, in erster und in 
zweiter Instanz durch Senate ausgeübt, die 
aus einem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern 
bestehen.

(2) Soweit die Senate der selbständigen 
Handelsgerichte und die Senate der Landes-
gerichte in Handelssachen (Handelssenate) 
über bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in erster 
Instanz und über Berufungen gegen die in Aus-
übung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen 
gefällten Urteile der Bezirksgerichte nach den 
Vorschriften der §§ 480 bis 500 ZPO in zweiter 
Instanz entscheiden, wird die Stelle eines Mit-
glieds durch einen fachkundigen Laienrichter 
aus dem Handelsstand versehen. In allen an-
deren Fällen sind die Senate der Landes- und 
Handelsgerichte mit Richtern besetzt. 

(3) Fachkundige Laienrichter sind in Aus-
übung ihres Amtes unabhängig; sie haben 
hiebei die mit dem Richteramt verbundenen 
Befugnisse im vollen Umfang.

Landesgerichte: Einzelgerichtsbarkeit

§ 7a. (1) In Rechtsstreitigkeiten über ver-
mögensrechtliche Ansprüche, die vor die Ge-
richtshöfe erster Instanz gehören, entscheidet 
ein Mitglied des Gerichtes als Einzelrichter 
nach den Vorschriften für das Verfahren vor 
den Gerichtshöfen erster Instanz.

Erster Teil

Von der Gerichtsbarkeit im allgemeinen

Erster Abschnitt

Gerichte und gerichtliche Organe

Ordentliche Gerichte

§ 1. Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 
Rechtssachen wird, soweit dieselben nicht 
durch besondere Gesetze vor andere Behör-
den oder Organe verwiesen sind, durch Be-
zirksgerichte, Bezirksgerichte für Handelssa-
chen, Landesgerichte, Handelsgerichte, durch 
Oberlandesgerichte und durch den Obersten 
Gerichtshof (ordentliche Gerichte) ausgeübt.

Instanzenverhältnis der Gerichte

§ 2. (1) In erster Instanz sind zur Ausübung 
dieser Gerichtsbarkeit die Bezirksgerichte, 
die Landesgerichte und die Handelsgerichte 
berufen.

(2) Besondere Bezirksgerichte für Handels-
sachen werden zur Ausübung der Gerichtsbar-
keit in Handelssachen an allen Orten errichtet, 
in welchen ein selbständiges Handelsgericht 
besteht. Durch Verordnung können auch an 
anderen Orten solche Bezirksgerichte für Han-
delssachen errichtet werden.

	
§ 3. (1) Der Rechtszug gegen Urteile und 

Beschlüsse der Bezirksgerichte (Berufung, 
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Gesetz vom 1. August 1895 über die Aus-
übung der Gerichtsbarkeit und die Zustän-
digkeit der ordentlichen Gerichte in bürger-
lichen Rechtssachen (Jurisdiktionsnorm – JN)

Gliederung

Erster Teil	 Von der Gerichtsbarkeit im allgemeinen

	 Erster Abschnitt	 Gerichte und gerichtliche Organe	 §§	 1 - 18
	 Zweiter Abschnitt	 Ablehnung von Richtern und anderen gerichtlichen Organen	 §§	 19 - 27
	 Dritter Abschnitt	 Zuständigkeit	 §§	 27a - 47

Zweiter Teil	 Von der Gerichtsbarkeit in Streitsachen

	 Erster Abschnitt	 Sachliche Zuständigkeit	 §§	 49 - 64
	 Zweiter Abschnitt	 Örtliche Zuständigkeit	 §§	 65 - 104

Dritter Teil	 Von der Gerichtsbarkeit in Geschäften außer Streitsachen	 §§	104a - 122

Vierter Teil	 Inkrafttreten, Schluss- und Übergangsbestimmungen	 §	 123
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zende, welcher sich an der Abstimmung gleich 
jedem anderen Senatsmitgliede zu beteiligen 
hat, gibt die seine zuletzt ab. Außerdem stim-
men die dem Dienstrange nach älteren Richter 
vor den jüngeren. Der fachkundige Laienrich-
ter hat seine Stimme unmittelbar nach dem 
Berichterstatter, und wenn kein solcher be-
stellt ist, vor den übrigen Senatsmitgliedern 
abzugeben.

§ 11. (1) Kein Richter darf die Abstimmung 
über eine zur Berichterstattung gestellte Frage 
verweigern; dies gilt namentlich auch dann, 
wenn er bei der Abstimmung über eine Vor-
frage in der Minderheit geblieben ist.

(2) Über die Zuständigkeit des Gerichtes, 
über die Notwendigkeit von Ergänzungen 
des Verfahrens und andere Vorfragen muß 
immer zuerst abgestimmt werden. Ist bei der 
Entscheidung der Hauptsache über mehrere 
Ansprüche zu erkennen, so muß über jeden 
einzelnen Anspruch besonders abgestimmt 
werden.

§ 12. (1) Zu jedem Beschlusse des Gerichtes 
wird absolute Stimmenmehrheit, das ist mehr 
als die Hälfte sämtlicher Stimmen, erfordert.

(2) Ergeben sich hiebei Schwierigkeiten, 
welche durch Teilung der Fragen und Wie-
derholung der Umfrage nicht behoben wer-
den, so hat der Vorsitzende die Frage, über 
welche Beschluss zu fassen ist, in die einzel-
nen, für die Entscheidung erheblichen Punkte 
aufzulösen und durch Einleitung besonderer 
Abstimmungen über dieselben in geeigneter 
Weise die Vereinigung der Stimmen zu einem 
Mehrheitsbeschluss über den zur Verhandlung 
stehenden Gegenstand herbeizuführen.

(3) Bilden sich in Beziehung auf Summen, 
über welche Beschluss zu fassen ist, mehr 
als zwei Meinungen, deren keine die Mehr-
heit für sich hat, so werden die für die größte 
Summe abgegebenen Stimmen den für die 
zunächst geringere Summe abgegebenen 
so lange hinzugezählt, bis sich eine absolute 
Stimmenmehrheit ergibt.

§ 13. Über Meinungsverschiedenheiten, wel-
che über die Richtigkeit des vom Vorsitzenden 
bekanntgegebenen Ergebnisse einer Abstim-
mung entstehen, entscheidet der Senat.

§ 14. Die Aufzeichnungen über die Beratung 
und Abstimmung des Gerichtes sind in ein 
besonderes Protokoll aufzunehmen. Dessen 
Führung wird durch die über die innere Ein-
richtung und Geschäftsordnung der Gerichte 
erlassenen Vorschriften geregelt.

Fachkundige Laienrichter 
in Handelssachen

§ 15. (1) Das Amt eines fachkundigen Lai-
enrichters in Handelssachen ist ein Ehrenamt. 
Fachkundige Laienrichter führen während der 
Dauer ihrer Verwendung die Bezeichnung 
„Kommerzialrat/Kommerzialrätin“. Sie ha-
ben nur bei Amtshandlungen, die der Senat 
außerhalb des Gerichtsgebäudes vornimmt, 
Anspruch auf Vergütung in gleicher Art wie 
die Berufsrichter des Gerichtshofs, dem sie 
angehören.

(2) Für jeden Gerichtshof, der in Ausübung 
der Gerichtsbarkeit in Handelssachen tätig ist, 
sind fachkundige Laienrichter in ausreichen-
der Anzahl nach Einholung von Vorschlägen 
der zuständigen Wirtschaftskammer und des 
Personalsenats des betreffenden Gerichts-
hofs von der Bundesministerin für Justiz im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zu 

bestellen. Zu fachkundigen Laienrichtern bei 
den Gerichtshöfen zweiter Instanz sind tun-
lichst solche Personen zu bestellen, die schon 
durch längere Zeit bei den Gerichtshöfen ers-
ter Instanz als Laienrichter zufriedenstellend 
tätig waren.

(3) Ein fachkundiger Laienrichter wird für 
eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt; seine 
Wiederbestellung ist zulässig. Hat ein fach-
kundiger Laienrichter an einer Tagsatzung zur 
mündlichen Streitverhandlung teilgenommen, 
in der auch Beweise aufgenommen worden 
sind, so verlängert sich seine Amtszeit für 
dieses Verfahren bis zu dessen Erledigung in 
dieser Instanz.

(4) Die zu fachkundigen Laienrichtern be-
stellten Personen haben vor ihrer ersten Ver-
wendung als Beisitzer dem Präsidenten des 
Gerichtshofs, für den sie bestellt worden sind, 
folgendes Gelöbnis zu leisten:

„Ich gelobe, die in der Republik Österreich 
geltende Rechtsordnung unverbrüchlich zu 
beachten, die Pflichten meines Amtes gewis-
senhaft, uneigennützig, unparteiisch und ohne 
Unterschied der Person zu erfüllen und das 
Amtsgeheimnis zu wahren.“

Bei Wiederernennung genügt die Verwei-
sung auf das bereits geleistete Gelöbnis. Ein 
fachkundiger Laienrichter darf sein Amt erst 
nach Leistung des Gelöbnisses ausüben.

(5) Die Bestimmungen über die Ausge-
schlossenheit und Befangenheit von Richtern 
(§§ 19 ff; § 22 GOG) gelten auch für fachkun-
dige Laienrichter.

§ 16. (1) Zum fachkundigen Laienrichter in 
Handelssachen können nur Personen bestellt 
werden, die

1.	 das 24. Lebensjahr vollendet und das 
65. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und die die Voraussetzungen für das 
Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen,

2.	 zur Übernahme des Amtes bereit sind,
3.	 infolge ihres Berufes über eine genaue 

Kenntnis des geschäftlichen Verkehrs 
und der für diesen geltenden Gesetze 
und Gewohnheiten verfügen und

4.	 von der zuständigen Wirtschaftskammer 
und dem Personalsenat des betreffen-
den Gerichtshofs vorgeschlagen wer-
den.

(2) Als fachkundige Laienrichter in Handels-
sachen können vorgeschlagen werden

a)	 im Firmenbuch eingetragene Einzelun-
ternehmer,

b)	 sonstige Unternehmer im Sinne des § 1 
UGB,

c)	 unbeschränkt haftende Gesellschafter 
einer im Firmenbuch eingetragenen 
Personengesellschaft,

d)	 Mitglieder des vertretungsbefugten Or-
gans einer im Firmenbuch eingetrage-
nen juristischen Person,

e)	 Personen, die seit mehreren Jahren in 
leitender Stellung in einem Unternehmen 
tätig sind .

§ 17. (1) Das Amt als fachkundiger Laien-
richter in Handelssachen endet

1.	 mit Ablauf der Amtszeit (§ 15 Abs. 3),
2.	 durch Amtsenthebung oder
3.	 durch Tod.
(2) Ein fachkundiger Laienrichter ist seines 

Amtes zu entheben, wenn er
1.	 eine der gesetzlichen Bestellungsvor-

aussetzungen verliert,
2.	 auf Grund seiner gesundheitlichen Ver-

fassung seine richterlichen Aufgaben 
nicht mehr erfüllen kann,

3.	 ohne genügende Entschuldigung die 
Pflichten seines Amtes wiederholt ver-
nachlässigt,

(2) Übersteigt jedoch der Wert des Streit-
gegenstandes an Geld oder Geldeswert 
(§§ 54 bis 60) den Betrag von 100 000 Euro, 
so entscheidet der Senat, wenn dies eine der 
Parteien beantragt; diesen Antrag hat der Klä-
ger in der Klage, der Beklagte in der Klage-
beantwortung zu stellen; wird der Streitwert 
erst nachträglich über diesen Betrag erweitert, 
so kann der Antrag nicht mehr gestellt wer-
den. Wird nachträglich der Streitwert vor dem 
Schluss der mündlichen Streitverhandlung auf 
oder unter diesen Betrag eingeschränkt oder 
der Antrag auf Senatsbesetzung mit Zustim-
mung des Gegners bis zu diesem Zeitpunkt 
zurückgezogen, so tritt an die Stelle des Se-
nats der Vorsitzende oder das sonst in der 
Geschäftsverteilung bestimmte Mitglied dieses 
Senats.

(3) In Angelegenheiten der außerstreitigen 
Gerichtsbarkeit, über Anträge auf Erlassung 
von Zahlungsaufträgen im Mandatsverfahren 
und im Verfahren in Wechselstreitigkeiten, 
ferner über die Bestätigung der Vollstreckbar-
keit und ihre Aufhebung sowie über Anträge 
auf Exekutionsbewilligung entscheidet beim 
Gerichtshof in erster Instanz jedenfalls der 
Einzelrichter.

(4) Besondere Vorschriften, die die Entschei-
dung des Gerichtshofs erster Instanz durch 
den Senat vorsehen, bleiben durch die in den 
Abs. 1 und 2 getroffene Regelung unberührt.

§ 8. (1) Bei den Oberlandesgerichten wird die 
Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen, 
sofern nicht durch die Vorschriften über die 
innere Einrichtung und die Geschäftsordnung 
der Gerichte etwas anderes angeordnet ist, 
in Senaten von drei Richtern ausgeübt, von 
denen einer den Vorsitz führt.

(2) Soweit die Oberlandesgerichte über 
Berufungen gegen die in Ausübung der Ge-
richtsbarkeit in Handelsrechtssachen gefällten 
Urteile der Landes- und Handelsgerichte nach 
den Vorschriften der §§ 480 bis 500 ZPO ent-
scheiden, wird die Stelle eines Mitgliedes des 
Berufungssenates durch einen fachkundigen 
Laienrichter aus dem Handelsstande verse-
hen. § 7 Abs. 3 ist anzuwenden.

(3) In welcher Art die Gerichtsbarkeit in bür-
gerlichen Rechtssachen bei dem Obersten 
Gerichtshofe auszuüben ist, wird durch ein 
besonderes Statut bestimmt.

§ 8a. Bei den Landes- und Handelsgerichten 
sowie den Oberlandesgerichten entscheidet 
über Rechtsmittel gegen Entscheidungen über 
die Gebühren der Sachverständigen und Dol-
metscher der Einzelrichter.

Beratung und Abstimmung

§ 9. (1) Bei den vor Gerichtshöfen stattfinden-
den Verhandlungen in bürgerlichen Rechtssa-
chen und bei allen in solchen Rechtssachen 
vorkommenden, dem Gerichte vorbehaltenen 
Entscheidungen darf die Zahl der Stimmführer 
in den Senaten mit Einschluss des Vorsitzen-
den nicht kleiner sein, als sie in den §§ 7 und 8 
festgesetzt ist.

(2) Zu Verhandlungen von längerer Dauer 
können vom Vorsitzenden Ergänzungsrichter 
zugezogen werden, welche an der Verhand-
lung teilnehmen und im Falle der Verhinde-
rung eines Mitgliedes des Senates einzutreten 
haben.

§ 10. (1) Der Vorsitzende leitet die Abstim-
mung, sowie die der Abstimmung etwa vor-
ausgehende Beratung.

(2) Der Berichterstatter, wenn ein solcher be-
stellt ist, gibt seine Stimme zuerst, der Vorsit-
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Zweiter Abschnitt

Ablehnung von Richtern und 
anderen gerichtlichen Organen

Ablehnung von Richtern

§ 19. Ein Richter kann in bürgerlichen 
Rechtssachen abgelehnt werden:

1.	 weil er im gegebenen Falle nach dem 
Gesetze von der Ausübung richterlicher 
Geschäfte ausgeschlossen ist;

2.	 weil ein zureichender Grund vorliegt, 
seine Unbefangenheit in Zweifel zu zie-
hen.

Ausgeschlossenheit der Richter

§ 20. (1) Richter sind von der Ausübung des 
Richteramtes in bürgerlichen Rechtssachen 
ausgeschlossen:

1.	 in Sachen, in welchen sie selbst Partei 
sind, oder in Ansehung deren sie zu 
einer der Parteien in dem Verhältnisse 
eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten 
oder Regresspflichtigen stehen;

2.	 in Sachen ihrer Ehegatten, ihrer einge-
tragenen Partner oder solcher Personen, 
welche mit ihnen in gerader Linie ver-
wandt oder verschwägert sind, oder mit 
welchen sie in der Seitenlinie bis zum 
vierten Grade verwandt oder im zweiten 
Grade verschwägert sind sowie in Sa-
chen ihrer Lebensgefährten oder solcher 
Personen, die mit diesen in gerader Linie 
oder in der Seitenlinie bis zum zweiten 
Grad verwandt sind; 

3.	 in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, 
Wahl- oder Pflegekinder und in Sachen 
der von ihnen vertretenen schutzberech-
tigten Personen;

4.	 in Sachen, in welchen sie als Bevoll-
mächtigte einer der Parteien bestellt 
waren oder noch bestellt sind;

5.	 in Sachen, in welchen sie bei einem un-
tergeordneten Gerichte an der Erlas-
sung des angefochtenen Urteiles oder 
Beschlusses teilgenommen haben.

(2) Der Richter ist in den unter Abs. 1 Z 2 
und 3 angegebenen Fällen mit Rücksicht auf 
die dort bezeichneten Personen auch dann 
ausgeschlossen, wenn das Naheverhältnis zu 
diesen Personen nicht mehr besteht.

Ablehnungsrecht

§ 21. (1) Das Ablehnungsrecht kann von 
jeder Partei ausgeübt werden, gleichviel ob 
nach Beschaffenheit der Verhältnisse die ab-
lehnende Partei oder deren Gegner gefährdet 
erscheint.

(2) Eine Partei kann einen Richter wegen 
Besorgnis der Befangenheit nicht mehr ab-
lehnen, wenn sie sich bei demselben, ohne 
den ihr bekannten Ablehnungsgrund geltend 
zu machen, in eine Verhandlung eingelassen 
oder Anträge gestellt hat.

Ablehnungsantrag

§ 22. (1) Die Ablehnung ist bei dem Ge-
richte, welchem der abzulehnende Richter 
angehört, mittels Schriftsatzes oder mündlich 
zu Protokoll zu erklären. Dabei sind zugleich 
die Umstände genau anzugeben, welche die 
Ablehnung begründen.

(2) Über eine solche Erklärung hat sich der 
abgelehnte Richter zu äußern.

(3) Die wegen Besorgnis der Befangen-
heit ablehnende Partei hat die vom Richter 
bestrittenen Ablehnungsgründe glaubhaft zu 

machen. Wird ein Richter wegen Besorgnis 
der Befangenheit abgelehnt, bei welchem die 
Partei vor der Ablehnung sich bereits in eine 
Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt 
hat, so ist von der Partei auch glaubhaft zu 
machen, daß der Ablehnungsgrund erst spä-
ter entstanden oder ihr erst später bekannt 
geworden ist.

(4) Von der Partei behauptete Ausschlie-
ßungsgründe sind stets von Amts wegen 
festzustellen.

Ablehnungsstelle

§ 23. Über die Ablehnung entscheidet, falls 
der abgelehnte Richter einem Bezirksgerichte 
angehört, der Vorsteher des Bezirksgerichtes 
und, wenn dieser selbst, allein oder mit andern 
Richtern des Bezirksgerichtes, abgelehnt wird, 
das vorgesetzte Landes- oder Handelsgericht, 
falls der abgelehnte Richter einem Gerichtsho-
fe angehört, dieser Gerichtshof und, wenn die-
ser durch das Ausscheiden des abgelehnten 
Richters beschlussunfähig werden sollte, der 
zunächst übergeordnete Gerichtshof.

Beschluß über die Ablehnung

§ 24. (1) Über die Ablehnung wird ohne 
mündliche Verhandlung durch Beschluss ent-
schieden, doch können vor der Beschlussfas-
sung alle zur Aufklärung nötig erscheinenden 
Erhebungen und Einvernehmungen angeord-
net werden.

(2) Gegen die Stattgebung der Ablehnung 
findet kein Rechtsmittel, gegen die Zurückwei-
sung der Rekurs an das zunächst übergeord-
nete Gericht statt.

Einstweilige Gerichtshandlungen

§ 25. Ein abgelehnter Richter hat bis zur 
rechtskräftigen Erledigung des Ablehnungs-
antrages alle Handlungen vorzunehmen, 
die keinen Aufschub gestatten; er hat ferner, 
wenn die Ablehnung offenbar unbegründet ist 
und die Absicht vermuten lässt, den Prozeß 
zu verschleppen, auch eine begonnene Ver-
handlung fortzusetzen, darf jedoch die Endent-
scheidung vor rechtskräftiger Zurückweisung 
der Ablehnung nicht fällen (§ 415 ZPO). Wird 
der Ablehnung stattgegeben, so sind die vom 
abgelehnten Richter vorgenommenen Prozeß-
handlungen nichtig und, soweit erforderlich, 
aufzuheben.

Ablehnung anderer gerichtlicher Organe

§ 26. (1) Die Vorschriften über die Ablehnung 
von Richtern finden auch auf Schriftführer, 
Angestellte der Gerichtskanzlei und Vollstre-
ckungsbeamte, sofern sie als Zustellungs-, 
Beurkundungs- oder Vollstreckungsorgane 
einschreiten, mit der Maßgabe Anwendung, 
daß zur Entscheidung der Gerichtsvorsteher 
berufen ist, welchem die Dienstaufsicht über 
diese Organe zusteht.

(2) Diese Entscheidung kann durch ein 
Rechtsmittel nicht angefochten werden.

§ 27. (1) Gerichtliche Organe, auf welche 
sich die vorstehenden Bestimmungen nicht 
beziehen, haben, wenn sie sich in einem Ver-
hältnisse befinden, welches einen Richter von 
der Ausübung des Amtes ausschließen würde, 
dieses Verhältnis dem Vorsteher des Gerichtes 
anzuzeigen.

(2) Der Vorsteher des Gerichtes hat in Aus-
übung der ihm zustehenden Geschäftsleitung 
zu bestimmen, ob sich solche gerichtliche Or-
gane der Ausübung ihres Amtes im einzelnen 
Falle zu enthalten haben.

4.	 ein Verhalten setzt, das dem Ansehen 
des Amtes eines fachkundigen Laien-
richters zuwiderläuft oder

5.	 selbst um seine Amtsenthebung ersucht.
(3) Der Verlust der Unternehmereigenschaft, 

die Löschung der Firma, das Ausscheiden aus 
dem Unternehmen, in welchem der Laienrich-
ter zur Zeit seiner Bestellung beschäftigt war, 
sowie das Überschreiten der in § 16 Abs. 1 Z 1 
festgelegten Altersgrenze ziehen einen Verlust 
des Amtes nicht nach sich.

(4) Über die Enthebung nach Abs. 2 Z 1 bis 3 
und 6 hat das Gericht, das im Sinne des 
§ 90 RStDG, BGBl. Nr. 305/1961, Dienstge-
richt wäre, in dem nach § 93 Abs. 1 RStDG vor-
gesehenen Verfahren, und über die Enthebung 
nach Abs. 2 Z 4 das Gericht, das im Sinne des 
§ 111 RStDG Disziplinargericht wäre, in dem 
nach §§ 112 bis 120, 122 bis 149, 151, 152 lit. a, 
153, 154, 155 Abs. 1, 157, 161 bis 165 RStDG 
vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe zu 
entscheiden, dass außer der Enthebung keine 
Strafe verhängt werden darf.

(5) Über die Enthebung nach Abs. 2 Z 5 hat 
der Präsident desjenigen Gerichtshofs zu ent-
scheiden, für den der fachkundige Laienrichter 
bestellt worden ist.

§ 18. (1) Wenn die Stelle eines fachkundigen 
Laienrichters in Handelssachen zur Besetzung 
gelangen soll, hat der Präsident des Gerichts-
hofs die zuständige Wirtschaftskammer zur 
Erstattung eines Vorschlags aufzufordern. 
Sind mehrere Stellen zu besetzen, so hat die 
Aufforderung die Anzahl der zu besetzenden 
Stellen zu enthalten.

(2) Zuständige Wirtschaftskammer ist für die 
Gerichtshöfe erster Instanz diejenige Landes-
kammer, in deren Wirkungsbereich der Spren-
gel des jeweiligen Gerichtshofs fällt. Für die 
Gerichtshöfe zweiter Instanz sind diejenigen 
Landeskammern abwechselnd zuständig, in 
deren Wirkungsbereiche die Sprengel der je-
weiligen Gerichtshöfe fallen.

(3) Die zuständige Wirtschaftskammer hat 
für jede Stelle drei Personen vorzuschlagen. 
Bei Vorschlägen, die für mehrere Stellen er-
stattet werden, muss die Anzahl der vorge-
schlagenen Personen die Anzahl der zu be-
setzenden Stellen wenigstens um die Hälfte 
übersteigen; ein Bruchteil ist hiebei als Ganzes 
in Anschlag zu bringen.

(4) Wenn ein fachkundiger Laienrichter in 
Handelssachen, der infolge Ablaufs seiner 
Amtszeit auszuscheiden hat, bereit ist, dieses 
Amt für weitere fünf Jahre zu übernehmen, und 
zugleich nach dem Beschluss des Personalse-
nats des Gerichtshofs dessen Wiederbestel-
lung in Aussicht zu nehmen wäre, sowie die 
Bestellungsvoraussetzungen (§ 16) nach wie 
vor gegeben sind, hat der Präsident des Ge-
richtshofs der zuständigen Wirtschaftskammer 
bei der Aufforderung zur Erstattung des Vor-
schlags mitzuteilen, dass es ihr freistehe, die 
Wiederbestellung des ausscheidenden Laien-
richters zu beantragen oder einen Vorschlag 
zur Neubesetzung der Stelle zu erstatten. Nur 
im letzteren Falle hat der Vorschlag die in Abs. 3 
bestimmte Zahl von Personen zu umfassen.

(5) Nach Einlangen der Vorschläge der 
zuständigen Wirtschaftskammer hat der Per-
sonalsenat des Gerichtshofs ein Gutachten 
abzugeben.
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Dritter Abschnitt

Zuständigkeit

Inländische Gerichtsbarkeit

§ 27a. (1) Sind für eine bürgerliche Rechts-
sache die Voraussetzungen für die örtliche Zu-
ständigkeit eines Gerichts gegeben, so besteht 
die inländische Gerichtsbarkeit, ohne daß eine 
sonstige Voraussetzung erfüllt sein muß.

(2) Der Abs. 1 gilt nicht, soweit nach Völker-
recht zur Gänze oder zum Teil ausdrücklich 
anderes bestimmt ist.

Bestimmungen der Zuständigkeit 
durch den Obersten Gerichtshof

Ordination

§ 28. (1) Sind für eine bürgerliche Rechts-
sache die Voraussetzungen für die örtliche 
Zuständigkeit eines inländischen Gerichts im 
Sinne dieses Gesetzes oder einer anderen 
Rechtsvorschrift nicht gegeben oder nicht zu 
ermitteln, so hat der Oberste Gerichtshof aus 
den sachlich zuständigen Gerichten eines zu 
bestimmen, welches für die fragliche Rechts-
sache als örtlich zuständig zu gelten hat, wenn

1.	 Österreich auf Grund eines völkerrecht-
lichen Vertrages zur Ausübung von Ge-
richtsbarkeit verpflichtet ist;

2.	 der Kläger österreichischer Staatsbürger 
ist oder seinen Wohnsitz, gewöhnlichen 
Aufenthalt oder Sitz im Inland hat und 
im Einzelfall die Rechtsverfolgung im 
Ausland nicht möglich oder unzumutbar 
wäre;

3.	 die inländische Gerichtsbarkeit, nicht 
aber ein örtlich zuständiges Gericht 
vereinbart worden ist.

(2) Die Bestimmung eines zuständigen Ge-
richts hat nach Abs. 1 ohne Bedachtnahme 
darauf zu erfolgen, ob außer den Vorausset-
zungen des Abs. 1 Z 2 oder 3 eine weitere 
erfüllt ist.

(3) Der Abs. 1 Z 2 und 3 sowie der Abs. 2 sind 
nicht anzuwenden, soweit nach Völkerrecht 
oder besonderen gesetzlichen Anordnungen 
die inländische Gerichtsbarkeit nicht gegeben 
ist.

(4) Die Bestimmung eines zuständigen Ge-
richts hat in streitigen bürgerlichen Rechts-
sachen auf Antrag einer Partei, sonst aber 
von Amts wegen zu geschehen. In streitigen 
bürgerlichen Rechtssachen hat der Kläger 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Abs. 1 Z 2 oder 3 zu behaupten und zu be-
scheinigen.

Dauer der Zuständigkeit

perpetuatio fori

§ 29. Jedes Gericht bleibt in Rechtssachen, 
welche rechtmäßigerweise bei demselben 
anhängig gemacht wurden, bis zu deren 
Beendigung zuständig, wenn sich auch die 
Umstände, welche die Einleitung des Verfah-
rens für die Bestimmung der Zuständigkeit 
maßgebend waren, während des Verfahrens 
geändert hätten. Dies gilt jedoch nicht von 
solchen Änderungen, auf Grund derer Perso-
nen Immunität genießen oder die Rechtssache 
dem Wirkungskreis der ordentlichen Gerichte 
entzogen ist.

Delegation

§ 30. Ist ein Gericht aus einem der im § 19 
vorgesehenen Gründe an der Ausübung der 
Gerichtsbarkeit gehindert, so hat dasselbe die 

bestimmt ist, gerichtliche Amtshandlungen in 
Kasernen oder auf anderen militärisch ge-
nützten Liegenschaften nur nach vorgängiger 
Anzeige an den Kommandanten und unter 
Zuziehung eines von diesem beizugebenden 
Soldaten oder Bediensteten der Heeresver-
waltung vorgenommen werden.

(3) Zur Ausführung der gerichtlichen Verfü-
gungen, die Personen betreffen, die Immunität 
genießen, ist die Vermittlung des Bundesmi-
nisteriums für Auswärtige Angelegenheiten in 
Anspruch zu nehmen.

(4) Das gilt auch, wenn gerichtliche Amts-
handlungen gegen Personen, die der inlän-
dischen Gerichtsbarkeit unterliegen, in den 
Wohnungen von Personen vorzunehmen sind, 
die Immunität genießen.

§ 33. Ein Gericht darf zur Vornahme der 
Amtshandlung die Grenzen seines Spren-
gels überschreiten, wenn Gefahr im Verzug 
ist, wenn eine Amtshandlung an der Grenze 
des Gerichtssprengels stattfinden soll oder 
wenn dies zur Sicherung der Unmittelbarkeit 
der Beweisaufnahme unter Bedachtnahme 
auf die Raschheit und die Sparsamkeit der 
Verfahrensführung geboten ist. Das Gericht, 
in dessen Sprengel eine solche Amtshandlung 
vollzogen wird, ist hievon zu verständigen.

Übertragung einzelner Geschäf-
te an den Vorsitzenden oder an 

einen beauftragten Richter

§ 34. (1) Die Vornahme gerichtlicher Hand-
lungen durch den Präsidenten des Gerichtsho-
fes oder durch den Vorsitzenden des Senates, 
welchem eine Rechtssache zur Verhandlung 
oder Entscheidung zugewiesen ist, oder die 
Übertragung gerichtlicher Handlungen an ein 
einzelnes Mitglied dieses Senates oder des 
zuständigen Gerichtshofes (beauftragter Rich-
ter) ist nur in den gesetzlich bestimmten und 
in den durch die Vorschriften über die innere 
Einrichtung und Geschäftsordnung der Gerich-
te bezeichneten Fällen zulässig.

(2) Die Übertragung gerichtlicher Handlun-
gen an ein Mitglied des Senates oder des 
zuständigen Gerichtshofes steht, wenn nicht 
durch die hierauf bezüglichen Vorschriften 
etwas anderes angeordnet oder insbesonde-
re der Vorsitzende hiezu ermächtigt ist, nur 
dem zur Verhandlung und Entscheidung der 
Rechtssache berufenen Senate zu.

§ 35. (1) Richterliche Amtshandlungen, wel-
che außerhalb einer mündlichen Verhandlung 
oder außerhalb einer Sitzung vorzunehmen 
sind, ohne daß die Bedingungen für ein des-
halb an ein anderes Gericht zu stellendes Er-
suchen vorhanden wären, sind im Verfahren 
vor Gerichtshöfen einem beauftragten Richter 
zu übertragen.

(2) Beschlüsse eines beauftragten Richters 
können, sofern im Gesetze nichts anderes 
bestimmt ist, von dem Gerichte, welches den 
Auftrag erteilt hat, auf Antrag oder von Amts 
wegen abgeändert werden. Vor der Entschei-
dung sind die zur Aufklärung des Sachverhal-
tes erforderlichen Erhebungen zu pflegen.

Übertragung des Vollzuges von
Amtshandlungen an andere Gerichte

§ 36. (1) Der Vollzug von Amtshandlungen, 
die ein Landes-, Handelsgericht oder ein Han-
dels- und Seegericht gemäß § 32 Abs. 1 selbst 
vorzunehmen hätte, ist einem im Sprengel die-
ses Gerichtshofes gelegenen Bezirksgerichte 
zu übertragen, wenn dies entweder durch be-

Behinderung dem im Instanzenzuge überge-
ordneten Gerichte anzuzeigen. Dieses hat so-
dann ein anderes Gericht gleicher Gattung zur 
Verhandlung und Entscheidung der Rechtssa-
che zu bestimmen.

§ 31. (1) Auch kann aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit auf Antrag einer Partei von 
dem Oberlandesgerichte, in dessen Spren-
gel das zuständige Gericht gelegen ist, an 
Stelle desselben ein anderes im Sprengel 
dieses Oberlandesgerichtes gelegenes Ge-
richt gleicher Gattung zur Verhandlung und 
Entscheidung bestimmt werden; die einem 
Bezirksgerichte zukommende Abhandlung 
einer Verlassenschaft oder die Besorgung der 
vormundschafts- oder kuratelsbehördlichen 
Geschäfte kann überdies unter der gleichen 
Voraussetzung auch einem Gerichtshofe ers-
ter Instanz übertragen werden.

(2) Delegierungen aus einem Oberlandes-
gerichtssprengel in einen anderen sind dem 
Obersten Gerichtshofe vorbehalten.

(3) Ein Antrag auf Delegierung hat keine 
das Verfahren aufschiebende Wirkung. Die 
Entscheidung über denselben erfolgt ohne 
vorgängige mündliche Verhandlung. Vor der 
Entscheidung sind jedoch dem Gerichte, wel-
ches zur Verhandlung oder Entscheidung an 
sich zuständig wäre, sowie den Parteien unter 
Bestimmung einer Frist die zur Aufklärung nö-
tigen Äußerungen abzufordern.

§ 31a. (1) In Streitsachen hat das Gericht 
erster Instanz die Sache einem anderen 
Gericht gleicher Art zu übertragen, wenn die 
Parteien dies spätestens zu Beginn der münd-
lichen Streitverhandlung übereinstimmend be-
antragen. Dies gilt auch, wenn die Delegierung 
einer nicht ausschließlich einem Gerichtshof 
erster Instanz zugewiesenen Sache an ein 
Bezirksgericht beantragt wird. 

(2) Eine Streitsache kann auch ohne An-
trag und nach Beginn der mündlichen Streit-
verhandlung einem anderen Gericht gleicher 
Art übertragen werden, wenn ihr Gegenstand 
der Anspruch auf Ersatz von Schäden aus 
der Tötung oder Verletzung einer oder meh-
rerer Personen, aus einer Freiheitsberaubung 
oder aus der Beschädigung einer körperlichen 
Sache ist, bei dem anderen Gericht ein Ver-
fahren über einen gleichartigen Anspruch aus 
dem selben schädigenden Ereignis abhängig 
ist und wenn diese Delegierung, besonders 
wegen der Gleichartigkeit der zu lösenden 
Tat- und Rechtsfragen, geeignet ist, den Ver-
fahrensaufwand zu verringern. Die Sache darf 
nur demjenigen Gericht übertragen werden, 
bei dem als erstem eine Klage eingebracht 
worden ist. Die übertragene ist mit der bereits 
anhängigen Sache zu verbinden (§ 187 ZPO), 
auch wenn weder die Kläger noch die Beklag-
ten der beiden Verfahren ident sind. 

(3) Entscheidungen nach Abs. 2, die bei 
einer Verhandlung vor dem Senat getroffen 
werden, obliegen diesem, sonstige Entschei-
dungen nach Abs. 1 oder 2 dem Vorsitzen-
den des Senates. Für den weiteren Gang des 
Verfahrens gilt der § 261 Abs. 6 sechster bis 
achter Satz ZPO sinngemäß. Im übrigen ist 
der § 31 Abs. 3 anzuwenden.

Beschränkung der Zuständigkeit 
auf den Gerichtsbezirk

§ 32. (1) Jedes Gericht hat die zu seinem 
Wirkungskreis gehörenden Amtshandlungen 
innerhalb des ihm zugewiesenen Sprengels 
selbst vorzunehmen.

(2) Jedoch dürfen, soweit im § 15 des Zu-
stellgesetzes, BGBl 200/1982, nicht anderes 
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Rechtshilfe auf Ersuchen 
ausländischer Gerichte

§ 38. (1) Die im Geltungsgebiete dieses Ge-
setzes befindlichen Gerichte haben ausländi-
schen Gerichten über Ersuchen Rechtshilfe 
zu leisten, sofern nicht besondere hierauf be-
zügliche Anordnungen (Staatsverträge, Regie-
rungserklärungen, Ministerialverordnungen) 
etwas anderes festsetzen.

(2) Die Rechtshilfe ist zu verweigern:
1.	 wenn die von dem ersuchenden Gerichte 

begehrte Handlung nach den im Inlan-
de hiefür geltenden Bestimmungen dem 
Geschäftskreise der Gerichte entzogen 
ist; sollte die begehrte Handlung im 
Geschäftskreise anderer inländischer 
Behörden gelegen sein, so kann das 
ersuchte Gericht das Ersuchen an die 
hiernach zuständige Behörde leiten;

2.	 wenn die Vornahme einer Handlung be-
gehrt wird, welche durch die für das in-
ländische Gericht verbindlichen Gesetze 
verboten ist.

3.	 aufgehoben

§ 39. (1) Die begehrte Rechtshilfe ist nach 
den Vorschriften der für das ersuchte Gericht 
verbindlichen Gesetze zu gewähren. Soweit 
es nach diesen Gesetzen zulässig ist, hat 
das ersuchte Gericht alle zur Erfüllung des 
Ersuchens erforderlichen Vorkehrungen und 
Verfügungen von Amts wegen zu treffen.

(2) Bei Gewährung der Rechtshilfe von den 
Vorschriften der im Inlande geltenden Geset-
ze abzuweichen ist nur dann gestattet, wenn 
ausdrücklich ersucht wurde, bei den vorzuneh-
menden Handlungen einen bestimmten, durch 
das ausländische Recht geforderten Vorgang 
einzuhalten, und dieser Vorgang durch keine 
Vorschrift der inländischen Gesetzgebung ver-
boten erscheint.

(3) Auf die Teilnahme des ersuchenden 
Gerichtes an der Beweisaufnahme ist Art. 12 
der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001, ABl. 
Nr. 2001, L 174, S 1, auch dann entsprechend 
anzuwenden, wenn es sich um kein Gericht 
eines Mitgliedstaates im Sinne dieser Verord-
nung handelt.

Beweisaufnahme durch 
ausländische Gerichte 

§ 39a. (1) Eine unmittelbare Beweisaufnah-
me durch ausländische Gerichte ist im Inland 
nur zulässig, wenn sie vom Bundesminister 
für Justiz genehmigt wurde. 

(2) Außerhalb des Geltungsbereichs der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1206/2001, ABl. Nr. 2001, 
L 174, S 1, ist die Genehmigung zu erteilen, 
wenn

1.	 die Gegenseitigkeit gewährleistet ist,
2.	 die beabsichtigte Beweisaufnahme nicht 

gegen Grundwertungen der österreichi-
schen Rechtsordnung einschließlich 
der Bestimmungen der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 
verstößt,

3.	 sichergestellt ist, dass alle von der Be-
weisaufnahme betroffenen Personen 
freiwillig mitwirken und dass das auslän-
dische Gericht im Inland keine Zwangs-
maßnahmen setzt, sowie

4.	 die beabsichtigte Beweisaufnahme nicht 
völkerrechtlichen Verpflichtungen oder 
außenpolitischen Interessen der Re-
publik Österreich zuwiderläuft; insofern 
ist vor Abgabe der Erklärung das Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten herzustel-
len. 

(3) Die Genehmigung kann davon abhängig 
gemacht werden, dass das nach § 37 Abs. 2 
zuständige Gericht an der Beweisaufnahme 
teilnimmt. Droht bei dieser Beweisaufnahme

1.	 im Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 1206/2001, ABl. Nr. 2001, L 174, S 1, 
ein Verstoß gegen deren Art. 17 Abs. 2 
oder Abs. 5 lit. c oder 

2.	 außerhalb des Geltungsbereichs der 
Verordnung (EG) Nr. 1206/2001, ABl. 
Nr. 2001, L 174, S 1, ein Verstoß gegen 
Abs. 2 Z 2 und 3,

so hat dieses Gericht die Beweisaufnahme 
insofern zu untersagen.

(4) Das nach § 37 Abs. 2 zuständige Gericht 
hat auf Ersuchen des ausländischen Gerichtes 
bei der Durchführung der Beweisaufnahme tat-
sächliche Unterstützung zu gewähren.

§ 40. Wird die Gewährung der Rechtshilfe 
von dem ersuchten Gerichte verweigert, oder 
entstehen aus Anlass der Gewährung der 
Rechtshilfe in Bezug auf deren Ausführung 
oder in anderer Hinsicht Meinungsverschie-
denheiten zwischen dem ersuchenden und 
dem ersuchten Gerichte, so hat auf Begeh-
ren des ersuchenden ausländischen Gerichtes 
oder eines anderen hiezu berufenen ausländi-
schen öffentlichen Organes das dem ersuch-
ten Gerichte vorgesetzte Oberlandesgericht 
ohne vorhergehende mündliche Verhandlung 
über die Rechtmäßigkeit der Weigerung oder 
über den sonstigen Gegenstand der Mei-
nungsverschiedenheit zu entscheiden.

§ 40a. In welchem Verfahren eine Rechtssa-
che zu behandeln und zu erledigen ist, richtet 
sich nicht nach der Bezeichnung durch die 
Partei, sondern nach dem Inhalt des Begeh-
rens und des Vorbringens der Partei. Ist zwei-
felhaft, welches Verfahren anzuwenden ist, so 
hat das Gericht darüber zu entscheiden; dieser 
Beschluss ist selbständig anfechtbar.

Prüfung der Zuständigkeit

Prüfung von Amts wegen

§ 41. (1) Sobald eine Rechtssache der streiti-
gen oder freiwilligen Gerichtsbarkeit bei einem 
Gerichte anhängig wird, hat daselbe seine Zu-
ständigkeit von Amts wegen zu prüfen.

(2) Diese Prüfung erfolgt in bürgerlichen 
Streitsachen auf Grund der Angaben des Klä-
gers, dafern diese nicht dem Gerichte bereits 
als unrichtig bekannt sind.*

* nur formelle Schlüssigkeitsprüfung!
(3) In nicht streitigen bürgerlichen Rechtssa-

chen jedoch, ferner im Exekutionsverfahren, 
sowie bei Erlassung einstweiliger Verfügungen 
und bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
hat das Gericht, ohne an die Angaben der Par-
teien gebunden zu sein, die für die Zustän-
digkeit maßgebenden Verhältnisse von Amts 
wegen zu untersuchen. Es kann zu diesem 
Zwecke von den Beteiligten alle nötigen Auf-
klärungen fordern.*

* materielle Prüfungspflicht!

Mangel der inländischen Gerichtsbar-
keit – Unzulässigkeit des Rechtsweges

§ 42. (1) Ist die anhängig gewordene Rechts-
sache der inländischen Gerichtsbarkeit oder 
doch den ordentlichen Gerichten entzogen, 
so hat das angerufene Gericht in jeder Lage 
des Verfahrens seine Unzuständigkeit und die 
Nichtigkeit des vorangegangenen Verfahrens 
sofort durch Beschluss auszusprechen; dies 
gilt nicht, wenn das Fehlen der inländischen 
Gerichtsbarkeit nach § 104 geheilt ist. Das 

sondere gesetzliche Vorschriften angeordnet 
ist, oder wenn dadurch die Verhandlung der 
Sache erleichtert oder unnützer Kostenauf-
wand vermieden werden kann. Wegen des 
Vollzuges der außerhalb seines Sprengels 
vorzunehmenden Amtshandlungen (Rechts-
hilfe) hat sich das Gericht, bei welchem die 
Rechtssache anhängig ist, an das Gericht zu 
wenden, bei welchem oder in dessen Sprengel 
die Handlung vorzunehmen ist.

(2) Die Übertragung des Vollzuges von Amts-
handlungen an ein anderes Gericht (ersuch-
ter Richter) geschieht durch ein an dasselbe 
gestelltes Ersuchen. Wird ein ausländisches 
Gericht ersucht, so sind dabei die besonderen 
hierauf bezüglichen Anordnungen (Staatsver-
träge, Regierungserklärungen, Ministerialver-
ordnungen) zu beobachten.

(3) Um die Aufnahme eines Beweises darf 
ein Landes- oder Handelsgericht ein Bezirks-
gericht seines Sprengels nur dann ersuchen, 
wenn der Aufnahme des Beweises durch das 
erkennende Gericht unübersteigliche Hinder-
nisse entgegenstehen oder sie unverhältnis-
mäßige Kosten verursachen würde.

Rechtshilfe auf Ersuchen 
inländischer Gerichte

§ 37. (1) Die im Geltungsgebiete dieses 
Gesetzes befindlichen Gerichte haben sich 
gegenseitig Rechtshilfe zu leisten.

(2) Das Ersuchen um eine im Geltungsgebie-
te dieses Gesetzes zu gewährende Rechtshil-
fe ist, wenn nichts anderes bestimmt ist, an das 
Bezirksgericht zu stellen, in dessen Sprengel 
die Amtshandlung vorgenommen werden soll. 
Das Ersuchen um Vornahme solcher Amts-
handlungen, die nur bei einem bestimmten 
Gerichte vorgenommen werden können, sind 
an das Gericht zu stellen, welches die Amts-
handlung vorzunehmen hat.

(3) Das Ersuchen ist abzulehnen, wenn der 
ersuchte Richter zu der betreffenden Handlung 
örtlich unzuständig ist.

(4) Wird ein Rechtshilfeersuchen an ein un-
zuständiges Gericht gerichtet und ist diesem 
die Bestimmung des zuständigen Gerichtes 
möglich, so hat es das Ersuchen an dieses 
weiterzuleiten. Hiebei ist der Abs. 5 sinngemäß 
anzuwenden.

(5) Wären in einer Gemeinde für mehrere 
Amtshandlungen in derselben Rechtssache 
verschiedene Bezirksgerichte zuständig, so 
hat alle Amtshandlungen dasjenige Bezirks-
gericht vorzunehmen, das das ersuchende 
Gericht auswählt; bei dieser Auswahl hat es 
nach den Grundsätzen des § 36 Abs. 1 vor-
zugehen.

(6) Wird einem Ersuchen auf Rechtshilfe 
eines inländischen Gerichts nicht oder nicht 
vollständig entsprochen oder entstehen sons-
tige Meinungsverschiedenheiten, so ist § 40 
sinngemäß anzuwenden; zur Entscheidung ist 
das beiden Gerichten übergeordnete Gericht 
berufen.

Amtshilfe auf Ersuchen 
inländischer Verwaltungsbehörden

§ 37a. Gerichte sind nur insoweit zur Amts-
hilfe durch Übermittlung von Gerichtsakten 
oder von Teilen dieser an Verwaltungsbe-
hörden verpflichtet, als die Übermittlung auf 
einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage 
beruht und ihr nicht im konkreten Fall beson-
dere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
Die ersuchende Behörde hat die gesetzliche 
Grundlage für die Übermittlung anzuführen.

JN
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Gleiche hat seitens der Gerichte höherer In-
stanz zu geschehen, wenn der Mangel erst 
hier offenbar wird.

(2) Ist eine Rechtssache auf Grund einer Im-
munität der inländischen Gerichtsbarkeit oder 
doch den ordentlichen Gerichten entzogen und 
wird ein solcher Mangel erst nach rechtskräf-
tigem Abschluss des Verfahrens offenbar, so 
ist auf Antrag der obersten Verwaltungsbehör-
de vom Obersten Gerichtshof die Nichtigkeit 
des durchgeführten gerichtlichen Verfahrens 
auszusprechen.

(3) Ein Ausspruch im Sinne des Absatzes 1 
und 2 kann nicht erfolgen, wenn demselben 
in Ansehung des Grundes der Nichtigkeit eine 
von demselben oder von einem anderen Ge-
richte gefällte, noch bindende Entscheidung 
entgegensteht.

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 1 und 3 
haben auch Anwendung zu finden, wenn eine 
Angelegenheit, welche einen Gegenstand der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht bildet, im Ver-
fahren außer Streitsachen bei Gericht anhän-
gig gemacht wurde. 

§ 43. (1) Hält sich das angerufene Gericht 
aus anderen als den im § 42 angeführten 
Gründen für unzuständig (§ 41 Absatz 2), so 
ist die Klage von Amts wegen zurückzuweisen. 
Sobald jedoch über die Klage die Tagsatzung 
zur mündlichen Verhandlung bestimmt, die Be-
antwortung der Klage aufgetragen oder ein 
bedingter Zahlungsbefehl erlassen worden ist, 
kann sich das Gericht nur dann für unzustän-
dig erklären, wenn

1.	 der Beklagte rechtzeitig die Einrede des 
Fehlens der sachlichen oder örtlichen 
Zuständigkeit erhebt;

2.	 der Umstand noch nicht geheilt ist 
(§ 104), daß entweder die inländische 
Gerichtsbarkeit fehlt oder das Gericht 
nach den Bestimmungen des gegenwär-
tigen Gesetzes selbst durch ausdrückli-
che Vereinbarung der Parteien für die 
betreffende Rechtssache nicht sachlich 
oder örtlich zuständig gemacht werden 
kann.

(2) Dieser Ausspruch erfolgt mittels Be-
schluss.

(3) Wenn über die Streitsache der Einzel-
richter eines Gerichtshofes zu entscheiden hat 
(§ 7a), kann die Einrede der Unzuständigkeit 
nicht darauf gestützt werden, daß für die 
Streitsache ein anderer Gerichtshof sachlich 
zuständig ist. Ebenso kann in Streitsachen, 
die vor ein Bezirksgericht gehören, die Einre-
de der Unzuständigkeit nicht darauf gestützt 
werden, daß für die Streitsache ein anderes 
Bezirksgericht sachlich zuständig ist.

§ 44. (1) Ist für eine zur nichtstreitigen Ge-
richtsbarkeit gehörige Rechtssache, ferner 
im Exekutionsverfahren, im Verfahren bei Er-
lassung einstweiliger Verfügungen sowie im 
Insolvenzverfahren ein anderes als das ange-
rufene Gericht sachlich oder örtlich zuständig, 
so hat letzteres seine Unzuständigkeit in jeder 
Lage des Verfahrens von Amts wegen oder auf 
Antrag durch Beschluss auszusprechen und, 
sofern ihm die Bestimmung des zuständigen 
Gerichts nach den Verhältnissen des einzel-
nen Falles möglich ist, die Rechtssache an 
das örtlich oder sachlich zuständige Gericht 
zu überweisen.

(2) Von diesem ohne vorhergehende mündli-
che Verhandlung zu fassenden Überweisungs-
beschluss sind die Parteien durch das Gericht 
zu verständigen, an das die Sache überwiesen 
worden ist.

(3) Das Gericht, welches seine Unzustän-
digkeit ausgesprochen hat, ohne einen Über-

Zweiter Teil

Von der Gerichtsbarkeit in Streitsachen

Erster Abschnitt

Sachliche Zuständigkeit

Bezirksgerichte

§ 49. (1) Vor die Bezirksgerichte gehören 
Streitigkeiten über vermögensrechtliche 
Ansprüche einschließlich der zum Mandats-
verfahren gehörigen Streitigkeiten, wenn der 
Streitgegenstand an Geld oder Geldeswert 
den Betrag von 15 000 Euro nicht übersteigt, 
und diese Streitigkeiten nicht ihrer Beschaf-
fenheit nach ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes Gerichtshöfen erster 
Instanz zugewiesen sind.

(2) Ohne Rücksicht auf den Wert des Streit-
gegenstandes gehören vor die Bezirksgerich-
te:

1.	 Streitigkeiten über die dem Vater eines 
unehelichen Kindes gegenüber der Mut-
ter des Kindes gesetzlich obliegenden 
Pflichten;

2.	 Streitigkeiten über den aus dem Gesetz 
gebührenden Unterhalt, mit Ausnahme 
der Angelegenheiten des gesetzlichen 
Unterhalts zwischen in gerader Linie 
verwandten Personen;

2a.	 Streitigkeiten über die Scheidung, die 
Aufhebung oder die Nichtigerklärung 
einer Ehe oder über das Bestehen oder 
Nichtbestehen einer Ehe zwischen den 
Parteien;

2b.	 die anderen aus dem gegenseitigen Ver-
hältnis der Ehegatten entspringenden 
Streitigkeiten.

2c.	 Streitigkeiten über die Auflösung oder die 
Nichtigerklärung einer eingetragenen 
Partnerschaft oder über das Bestehen 
oder Nichtbestehen einer eingetragenen 
Partnerschaft zwischen den Parteien;

2d.	 die anderen aus dem gegenseitigen Ver-
hältnis der eingetragenen Partner ent-
springenden Streitigkeiten;

3.	 Streitigkeiten über die Bestimmung oder 
Berichtigung von Grenzen unbeweg-
licher Güter, sowie Streitigkeiten über 
die Dienstbarkeit der Wohnung und über 
Ausgedinge;

4.	 Streitigkeiten wegen Besitzstörung, 
wenn das Klagebegehren nur auf den 
Schutz und die Wiederherstellung des 
letzten tatsächlichen Besitzstandes ge-
richtet ist;

5.	 alle Streitigkeiten aus Bestandverträgen 
über die im § 560 ZPO bezeichneten 
Sachen und mit ihnen in Bestand ge-
nommene bewegliche Sachen sowie aus 
genossenschaftlichen Nutzungsverträ-
gen (§ 1 Abs. 1 Mietrechtsgesetz) und 
aus dem im § 1103 ABGB bezeichneten 
Vertrag über solche Sachen einschließ-
lich der Streitigkeiten über die Einge-
hung, das Bestehen und die Auflösung 
solcher Verträge, die Nachwirkungen 
hieraus und wegen Zurückhaltung der 
vom Mieter oder Pächter eingebrachten 
oder der sonstigen dem Verpächter zur 
Sicherstellung des Pachtzinses haften-
den Fahrnisse, schließlich Streitigkeiten 
zwischen wem immer über verbotene 
Ablösen (§ 27 Mietrechtsgesetz);*

6.	 Streitigkeiten nach § 549 ZPO;
7.	 Streitigkeiten zwischen Reedern, Schif-

fern, Flößern, Fuhrleuten oder Wirten 
und ihren Auftraggebern, Reisenden und 
Gästen über die aus diesen Verhältnis-
sen entspringenden Verpflichtungen;

weisungsbeschluss zu fassen, kann bis zum 
Eintritt der Rechtskraft jenes Ausspruches alle 
zur Wahrung öffentlicher Interessen oder zur 
Sicherung der Parteien oder des Zweckes des 
Verfahrens nötigen Verfügungen treffen.

§ 45. Nach Eintritt der Streitanhängigkeit 
getroffenen Entscheidungen, mit denen ein 
Gericht seine sachliche Zuständigkeit bejaht, 
sind nicht anfechtbar, solche, mit denen es 
seine sachliche Unzuständigkeit ausspricht, 
nur dann, wenn das Gericht, das nach dieser 
Entscheidung sachlich zuständig wäre, seinen 
Sitz nicht in derselben Gemeinde hat.

§ 46. (1) Ist die Unzuständigkeit eines Ge-
richtes auf Grund der Bestimmungen über die 
sachliche Zuständigkeit der Gerichte rechts-
kräftig ausgesprochen, so ist diese Entschei-
dung für jedes Gericht bindend, bei welchem 
die Rechtssache in der Folge anhängig wird.

(2) Auf Grund der Entscheidung eines Be-
zirksgerichtes, welches sich mit Rücksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes für unzu-
ständig erklärte, kann die Rechtssache schon 
vor Eintritt der Rechtskraft dieser Entschei-
dung bei einem Gerichtshofe erster Instanz 
mit der Wirkung angebracht werden, daß die 
über die Zuständigkeit erflossene Entschei-
dung des Bezirksgerichtes für den Gerichtshof 
erster Instanz insolange maßgebend bleibt, 
als sie nicht in höherer Instanz rechtskräftig 
abgeändert wird.

(3) Der nämliche Grundsatz hat zur Anwen-
dung zu kommen, wenn die Rechtssache von 
einem Handelsgerichte oder von einem zur 
Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit beru-
fenen Senat als nicht dorthin gehörig an ein 
Gericht oder einen Senat verwiesen wurde, 
welche die allgemeine Gerichtsbarkeit aus-
zuüben haben, oder wenn letztere sich mit 
Rücksicht auf § 51 für unzuständig erklärten.

Streitigkeiten über die Zuständigkeit 
zwischen inländischen Gerichten

§ 47. (1) Streitigkeiten zwischen verschiede-
nen Gerichten erster Instanz über die Zustän-
digkeit für eine bestimmte Rechtssache sind 
von dem diesen Gerichten zunächst überge-
ordneten gemeinsamen höheren Gerichte zu 
entscheiden.

(2) Die Entscheidung erfolgt auf Antrag einer 
Partei, auf Anzeige eines der beteiligten Ge-
richte oder aus Anlass der Entscheidung über 
einen Rekurs gegen eine Zuständigkeitsent-
scheidung mit Beschluss. Die Entscheidung 
ist ohne vorhergehende mündliche Verhand-
lung zu erlassen; es kann jedoch das Gericht 
vor der Entscheidung den Gerichten, welche 
sich in der Rechtssache für zuständig oder für 
nichtzuständig erklärten, sowie den Parteien 
die zur Aufklärung erforderlichen Äußerungen 
unter Anberaumung einer Frist abfordern.

(3) Die Entscheidung, welche durch ein 
Rechtsmittel nicht angefochten werden kann, 
ist den Parteien durch das als zuständig be-
stimmte Gericht mitzuteilen.

(4) Das zur Entscheidung berufene höhere 
Gericht kann alle Verfügungen treffen, welche 
sich in der Zwischenzeit zur Wahrung öffent-
licher Interessen oder zur Sicherung der Par-
teien oder des Zweckes des Verfahrens nötig 
erweisen.

1.
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diesen Fällen sowohl während des Be-
standes als auch nach der Auflösung des 
gesellschaftlichen Verhältnisses, sofern 
es sich nicht um eine Arbeitsrechtssache 
handelt;

7.	 sonstige Streitigkeiten nach dem Aktien-
gesetz und dem Gesetz über Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung;

8.	 Streitigkeiten aus Wechselgeschäften 
und aus scheckrechtlichen Rückgriffs-
ansprüchen;

8a.	 Streitigkeiten nach dem Produkthaf-
tungsgesetz;

8b.	 Streitigkeiten nach dem § 1330 ABGB 
wegen einer Veröffentlichung in einem 
Medium (§ 1 Abs. 1 Z 1 Mediengesetz).

(2) Ohne Rücksicht auf den Wert des Streit-
gegenstandes gehören vor die Handelsgerich-
te:

9.	 Streitigkeiten aus den Rechtsverhältnis-
sen, die sich auf den Schutz und den 
Gebrauch von Erfindungen, Mustern, 
Modellen und Marken beziehen, insoweit 
hiefür nicht andere gesetzliche Vorschrif-
ten bestehen;

10.	 Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbe-
werbs – sofern es sich nicht um eine 
Arbeitsrechtssache handelt –, nach 
dem Urheberrechtsgesetz, nach den 
§§ 28 bis 30 des Konsumentenschutz-
gesetzes und nach Artikel V des Zin-
senrechts-Änderungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. 118/2002;

11.	 Streitigkeiten, die sich auf die Seeschiffe 
und Seefahrt beziehen, sowie aus allen 
sonstigen Rechtsverhältnissen, die nach 
dem Privatseerecht oder dem Recht 
der Binnenschiffahrt zu beurteilen sind, 
sofern nicht die Bestimmungen des 
§ 49 Z 5 bis 7 zur Anwendung kommen 
oder hiefür andere gesetzliche Vorschrif-
ten bestehen.

(3) Wo ein selbständiges Handelsgericht 
nicht besteht, wird die Gerichtsbarkeit in allen 
vorgenannten Rechtsstreitigkeiten durch die 
Handelssenate der Landesgerichte ausgeübt.

Bezirksgericht für Handelssachen

§ 52. (1) An Orten, an denen ein selbstän-
diges Handelsgericht und Bezirksgerichte für 
Handelssachen bestehen, gehören die im 
§  51  Abs. 1 angeführten Streitigkeiten, bei 
denen der Streitgegenstand an Geld oder 
Geldeswert die Summe von 15 000 Euro 
nicht übersteigt, vor die Bezirksgerichte für 
Handelssachen.

(2) Im gleichen Umfange sind die etwa an 
anderen Orten bestehenden besonderen Be-
zirksgerichte für Handelssachen zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit in Streitsachen zuständig.

§ 53. Für Streitigkeiten über die Verletzung 
von gewerblichen Schutzrechten ist das 
Handelsgericht Wien in erster Instanz aus-
schließlich zuständig. In diesen Rechtssachen 
kommt dem Handelsgericht Wien auch die 
ausschließliche Zuständigkeit für einstweilige 
Verfügungen zu.

Wert des Streitgegenstandes

§ 54. (1) Für die Berechnung des für die Zu-
ständigkeit maßgebenden Wertes des Streit-
gegenstandes ist der Zeitpunkt der Anbringung 
der Klage entscheidend.

(2) Zuwachs, Früchte, Zinsen, Schäden und 
Kosten, die als Nebenforderungen geltend ge-
macht werden, bleiben bei der Wertberech-
nung unberücksichtigt.

Streitwertberechnung

§ 55. (1) Mehrere in einer Klage geltend ge-
machte Ansprüche sind zusammenzurechnen, 
wenn

1.	 sie von einer einzelnen Partei gegen eine 
einzelne Partei erhoben werden und in 
einem tatsächlichen oder rechtlichen 
Zusammenhang stehen oder

2.	 sie von mehreren Parteien oder gegen 
mehrere Parteien erhoben werden, die 
Streitgenossen nach § 11 Z 1 ZPO sind.

(2) Wird der gleiche Anspruch durch oder 
gegen mehrere Personen geltend gemacht, 
denen der Anspruch solidarisch zusteht oder 
für den sie solidarisch haften, so richtet sich 
der Wert nach der Höhe des einfachen An-
spruchs.

(3) Wird nur ein Teil einer Kapitalsforderung 
begehrt, so ist der Gesamtbetrag der noch un-
berechtigten Kapitalsforderung maßgebend.

(4) In Rechtsstreitigkeiten, in denen ein im 
§  29 KSchG genannter Verband einen ihm 
zur Geltendmachung abgetretenen, in Geld 
bestehenden Anspruch gegen eine Partei 
klagsweise geltend macht, gilt, wenn der be-
gehrte Geldbetrag niedriger ist, der Betrag von 
4 500 Euro als Streitwert.

(5) Die Abs. 1 bis 3 sind auch für die Be-
setzung des Gerichts (§ 7a), die Zulässigkeit 
von Rechtsmitteln und die Berufungsgründe 
(§ 501 ZPO) maßgebend.

Abfindungssumme/Alternativbegehren

§ 56. (1) Erbietet sich der Kläger an Stelle 
der angesprochenen Sache eine bestimmte 
Geldsumme anzunehmen oder stellt er ein al-
ternatives Begehren* auf Zuerkennung einer 
Geldsumme, so ist die in der Klage angegebe-
ne Geldsumme für die Beurteilung der Zustän-
digkeit und für die Besetzung des Gerichtes 
(§ 7a) maßgebend.

* Gilt analog für Eventualbegehren.

Bewertung durch den Kläger/ 
gesetzlicher Streitwert

(2) In allen anderen Fällen hat der Kläger 
den Wert eines nicht in einem Geldbetrag 
bestehenden vermögensrechtlichen Streitge-
genstandes in der Klage anzugeben. Dies gilt 
insbesondere auch in Ansehung von Feststel-
lungsklagen. Unterlässt der Kläger eine Be-
wertung in einer Klage, so gilt der Betrag von 
5 000 Euro als Streitwert.

(3) Bei der Bewertung des Streitgegenstan-
des sind die dem Kläger etwa obliegenden 
Gegenleistungen nicht in Abzug zu bringen.

Besicherte Forderungen

§ 57. Bei Streitigkeiten, welche nur die Si-
cherstellung einer Forderung oder ein Pfand-
recht zum Gegenstande haben, ist der Betrag 
der Forderung, oder wenn der Pfandgegen-
stand einen geringeren Wert hat, dessen Wert 
für die Bewertung des Streitgegenstandes 
maßgebend.

Wiederkehrende Leistungen

§ 58. (1) Als Wert des Rechtes auf den Bezug 
von Zinsen, Renten, Früchten oder anderen 
wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen 
ist bei immerwährender Dauer das Zwanzig-
fache, bei unbestimmter oder auf Lebenszeit 
beschränkter Dauer das Zehnfache, sofern es 
sich um Ansprüche auf Unterhalts- oder Ver-
sorgungsbeträge und auf Zahlung von Ren-
ten wegen Körperbeschädigung oder Tötung 

8.	 Streitigkeiten wegen Viehmängel.
* Streitigkeiten über verbotene Ablösen  

(§ 27 MRG) sind seit BGBl 1991/68 Außer-
streitsachen (§ 37 Abs. 1 Z 14 MRG).

(3) Die im Abs. 2 Z 1 bis 2d begründete Zu-
ständigkeit besteht auch in Fällen, in denen 
der Rechtsstreit vom Rechtsnachfolger einer 
Partei oder von einer Person geführt wird, die 
kraft Gesetzes anstelle der ursprünglichen 
Person hiezu befugt ist.

(4) Zum Wirkungskreise der Bezirksgerichte 
gehören auch die Verfügungen über gericht-
liche Aufkündigungen von Bestandverträgen 
über die in Z 5 bezeichneten Gegenstände, 
die Erlassung von Aufträgen zur Übernahme 
solcher Bestandgegenstände und die Aufnah-
me der Seeverklarung.

(5) aufgehoben

Gerichtshöfe erster Instanz

§ 50. Vor die Gerichtshöfe erster Instanz ge-
hören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
welche nicht den Bezirksgerichten zugewie-
sen sind.

Handelsgerichte

§ 51. (1) Vor die selbständigen Handels-
gerichte gehören, falls der Streitgegenstand 
an Geld oder Geldeswert den Betrag von 
15 000 Euro übersteigt:

1.	 Streitigkeiten aus unternehmensbezoge-
nen Geschäften, wenn die Klage gegen 
einen im Firmenbuch eingetragenen Un-
ternehmer gerichtet ist und das Geschäft 
auf Seiten des Beklagten ein unterneh-
mensbezogenes Geschäft ist.

2.	 Streitigkeiten, die aus den Berufsge-
schäften von Handelsmaklern (Sensa-
len), Wägern, Messern und anderen 
Personen, die zur Vornahme und Bestä-
tigung solcher Geschäfte im Geschäfts-
verkehr bestellt sind, entstehen, wenn 
diese Streitigkeiten zwischen ihnen und 
ihren Auftraggebern geführt werden;

3.	 Streitigkeiten aus den Rechtsverhältnis-
sen der Unternehmer mit ihren Proku-
risten, Handlungsbevollmächtigten und 
Handlungsgehilfen, ferner aus den 
Rechtsverhältnissen aller dieser Perso-
nen zu Dritten, denen sie sich im Unter-
nehmen des Arbeitgebers verantwortlich 
gemacht haben, und aus den Rechtsver-
hältnissen zwischen Dritten und solchen 
Personen, die wegen mangelnder Pro-
kura oder Handlungsvollmacht haften, 
sofern es sich nicht um eine Arbeits-
rechtssache handelt;

4.	 Streitigkeiten aus der Veräußerung eines 
Unternehmens zwischen den Vertrags-
teilen;

5.	 Streitigkeiten über das Recht der Ver-
wendung einer Firma und die sich aus 
diesem Recht ergebenden Streitigkeiten;

6.	 Streitigkeiten aus dem Rechtsverhältnis 
zwischen den Mitgliedern einer Handels-
gesellschaft oder zwischen dieser und 
ihren Mitgliedern, zwischen den Mitglie-
dern der Verwaltung und den Liquidato-
ren der Gesellschaft und der Gesellschaft 
oder deren Mitgliedern, zwischen dem 
stillen Gesellschafter und dem Inhaber 
des Unternehmens, zwischen den Teil-
nehmern einer Vereinigung zu einzelnen 
unternehmensbezogenen Geschäften 
für gemeinschaftliche Rechnung sowie 
Streitigkeiten aus Rechtsverhältnissen 
aller dieser Personen zu Dritten, denen 
sie sich in dieser Eigenschaft verantwort-
lich gemacht haben, und zwar in allen 
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eines Menschen handelt, das Dreifache der 
Jahresleistung, bei bestimmter Dauer aber der 
Gesamtbetrag der künftigen Bezüge, jedoch 
in keinem Fall mehr als das Zwanzigfache der 
Jahresleistung anzunehmen.

(2) Ist das Bestehen eines Pacht- oder Miet-
verhältnisses streitig, so ist der Betrag des auf 
die gesamte streitige Zeit fallenden Zinses der 
Bewertung zugrunde zu legen.

Individualleistungen

§ 59. Bei Klagen auf Vornahme von Arbei-
ten oder anderen persönlichen Leistungen, auf 
Duldung oder Unterlassung, auf Abgabe von 
Willenserklärungen ist die vom Kläger ange-
gebene Höhe seines Interesses als Wert des 
Streitgegenstandes anzusehen.*

* Auch hier gilt subsidiär der gesetzliche 
Streitwert gemäß § 56 (2) S 2. 

§ 59a. Bei Klagen auf Unterlassung nach 
§  549 ZPO gilt der Betrag von 5 000 Euro 
als Streitwert.

Überbewertung

§ 60. (1) Erscheint bei einer Klage, welche 
bei einem Gerichtshofe erster Instanz ange-
bracht wurde, die vom Kläger angegebene 
Summe, zu deren Annahme an Stelle der 
angesprochenen Sache er sich erboten hat 
(§ 56 Absatz 1), oder die im Sinne des §. 56 
Absatz 2 erfolgte Bewertung des Streitgegen-
standes übermäßig hoch gegriffen, so kann 
das Gericht, wenn es zugleich wahrscheinlich 
ist, daß bei richtigerer Bewertung des Streit-
gegenstandes dieser die für die Zuständigkeit 
des Gerichtshofes oder für die Besetzung des 
Gerichtes (§ 7a) maßgebende Wertgrenze 
nicht erreichen dürfte, von Amts wegen die ihm 
zur Prüfung der Richtigkeit der Wertangabe 
nötig erscheinenden Erhebungen und insbe-
sondere die Einvernehmung der Parteien, die 
Vornahme eines Augenscheines und, wenn es 
ohne erheblichen Kostenaufwand und ohne 
besondere Verzögerung geschehen kann, 
auch die Begutachtung durch Sachverstän-
dige anordnen. Dies kann erforderlichenfalls 
auch schon vor Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung geschehen.

(2) Als Wert einer grund- oder hauszinssteu-
erpflichtigen unbeweglichen Sache ist jener 
Betrag anzusehen, welcher als Steuerschätz-
wert für die Gebührenbemessung in Betracht 
kommt.

(3) Muß infolge der Ergebnisse solcher 
Erhebungen und Beweisführungen die 
Streitsache von dem Gerichtshofe an das 
Bezirksgericht abgetreten werden, so hat 
der Kläger die durch diese Erhebungen und 
Beweisführungen entstandenen Kosten zu 
tragen oder zu ersetzen. Dasselbe gilt, wenn 
nach dem Ergebnisse solcher Erhebun-
gen und Beweisführungen der mit mehr als  
100 000 Euro angegebene Wert des Streit-
gegenstandes den Betrag von 100 000 Euro 
nicht übersteigt (§ 7a).

(4) Außer dem in Absatz 1 bezeichneten 
Falle ist die in der Klage enthaltene Bewer-
tung des Streitgegenstandes in Ansehung der 
Zuständigkeit und der Besetzung des Gerich-
tes (§ 7a) sowohl für das Gericht als für den 
Gegner bindend.

Bestreitung der Zuständigkeit eines Zivil-, 
Handels- oder bergrechtlichen Senates*

* Es gibt keine bergrechtlichen Senate mehr 
(Art II Z 23 BGBl 1983/135).

richtsbarkeit berufene Landesgericht gehört 
oder bei diesem, weil die Rechtssache vor 
das Handelsgericht gehört.

§ 64. Wenn eine gemäß § 62 unter Zuzie-
hung eines Ergänzungsrichters gefällte Ent-
scheidung wegen Unzuständigkeit des Gerich-
tes angefochten wird und die höhere Instanz 
der Ansicht ist, daß der Senat, vor welchem 
die Verhandlung anberaumt war, zur Entschei-
dung der Rechtssache tatsächlich zuständig 
gewesen wäre, so ist dennoch auf die Unzu-
ständigkeit nicht weiter Bedacht zu nehmen, 
falls auch das vor der Endentscheidung aus 
dem Senate ausgeschiedene Mitglied nach 
Inhalt seines den Akten beiliegenden Votums 
die Rechtssache so entschieden hätte, wie es 
durch den angefochtenen Spruch geschehen 
ist. 

Zweiter Abschnitt

Örtliche Zuständigkeit

Allgemeiner Gerichtsstand

§ 65. Alle Klagen, für welche nicht ein be-
sonderer Gerichtsstand bei einem anderen 
Gerichte begründet ist, sind bei dem sachlich 
zuständigen Bezirksgerichte oder Gerichtsho-
fe erster Instanz anzubringen, bei welchem 
der Beklagte seinen allgemeinen Gerichts-
stand hat.

§ 66. (1) Der allgemeine Gerichtsstand einer 
Person wird durch deren Wohnsitz bestimmt. 
Der Wohnsitz einer Person ist an dem Orte 
begründet, an welchem sie sich in der erweis-
lichen oder aus den Umständen hervorgehen-
den Absicht niedergelassen hat, daselbst ihren 
bleibenden Aufenthalt zu nehmen.

(2) Der allgemeine Gerichtsstand einer 
Person wird auch durch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt begründet. Der Aufenthalt einer 
Person bestimmt sich ausschließlich nach 
tatsächlichen Umständen; er hängt weder von 
der Erlaubtheit noch von der Freiwilligkeit des 
Aufenthalts ab. Bei der Beurteilung, ob ein Auf-
enthalt als gewöhnlicher Aufenthalt anzusehen 
ist, sind seine Dauer und seine Beständigkeit 
sowie andere Umstände persönlicher oder 
beruflicher Art zu berücksichtigen, die dauer-
hafte Beziehungen zwischen einer Person und 
ihrem Aufenthalt anzeigen.

(3) Wenn eine Person ihren Wohnsitz und 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Spren-
gel desselben Gerichtes oder wenn sie in den 
Sprengeln mehrerer Gerichte einen Wohnsitz 
oder einen gewöhnlichen Aufenthalt hat, so 
ist für sie bei jedem dieser Gerichte ein allge-
meiner Gerichtsstand begründet. Es steht in 
einem solchen Fall dem Kläger die Wahl frei, 
bei welchem der verschiedenen Gerichte er 
die Klage anbringen will.

§ 67. Für Personen, die weder im Inland noch 
anderswo einen Wohnsitz oder einen gewöhn-
lichen Aufenthalt haben, wird der allgemeine 
Gerichtsstand durch den Ort ihres jeweiligen 
Aufenthalts im Inland begründet. Mangels ei-
nes solchen oder bei Unbekanntheit des inlän-
dischen Aufenthaltsortes können diese Perso-
nen wegen aller während ihres Aufenthaltes im 
Inlande begründeten oder hier zu erfüllenden 
Verbindlichkeiten bei dem Gerichte des letzten 
Wohnsitzes oder Aufenthaltes belangt werden, 
den sie im Inlande gehabt haben.

§ 68. (1) Für die Soldaten des Bundesheeres 
gemäß § 1 Abs. 3 Wehrgesetz 2001 gilt in 
Ansehung des Gerichtsstandes der Ort der 
Garnison als Wohnsitz.

§ 61. (1) Wenn in einer vor dem Zivilse-
nate eines Landesgerichtes verhandelten 
Rechtssache der Antrag auf Verweisung der 
Rechtssache vor den Handelssenat desselben 
Gerichtshofes gestellt wird (Einrede der Unzu-
ständigkeit) und das Gericht dem Antrage noch 
vor Schluss der Verhandlung zur Hauptsache 
stattgeben zu müssen erachtet, kann es, so-
fern der Stand der Verhandlung eine solche 
Maßregel zweckmäßig erscheinen lässt, zu-
gleich mit der Entscheidung über die Unzu-
ständigkeitseinrede den Beschluss fassen, 
daß sofort an Stelle eines der Senatsmitglieder 
ein fachmännischer Beisitzer zu treten habe 
und die Verhandlung vor dem so veränderten 
Senate gleich durchzuführen sei. 

(2) Dasselbe kann vermittels Ersatzes des 
fachmännischen Beisitzers durch einen rich-
terlichen Beamten geschehen, wenn die Un-
zuständigkeit des Handelssenates deshalb 
behauptet wird, weil die Rechtssache zur 
allgemeinen Gerichtsbarkeit gehört. 

(3) Die Entscheidung über die Einrede der 
Unzuständigkeit ist in diesen Fällen nicht be-
sonders auszufertigen, sondern in die nach 
Schluss der Verhandlung zur Hauptsache er-
gehende Entscheidung aufzunehmen.

§ 62. (1) Wird in den im § 61 bezeichne-
ten Fällen die Entscheidung über die Einrede 
der Unzuständigkeit vom Gerichte dem nach 
Schluss der Verhandlung zur Hauptsache er-
gehenden Ausspruche vorbehalten, so kann 
der Vorsitzende, je nachdem die Verweisung 
an einen Handelssenat oder an einen Zivil-
senat begehrt wurde, einen fachmännischen 
Beisitzer oder einen richterlichen Beamten der 
Verhandlung als Ergänzungsrichter beiziehen. 
Wird sodann die Einrede der Unzuständigkeit 
von dem Senate, vor welchem die Verhand-
lung anberaumt war, auf Grund der Ergebnisse 
der Verhandlung als gerechtfertigt erkannt, so 
hat, sofern die vor einem Zivilsenate verhan-
delte Rechtssache vor einen Handelssenat 
gehört, der als Ergänzungsrichter beigezo-
gene fachmännische Beisitzer zum Zwecke 
der Entscheidung der Hauptsache an Stelle 
eines der Mitglieder jenes Senates zu treten. 
Bei Rechtssachen, welche vor einen Zivilsenat 
gehören, hat hingegen der richterliche Beam-
te, welcher als Ergänzungsrichter an der Ver-
handlung teilgenommen hat, an die Stelle des 
fachmännischen Beisitzers des ursprünglich 
zur Verhandlung berufenen Senates zu treten. 
Gegen diese Beschlüsse ist ein abgesonder-
tes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(2) Die Veränderung in der Zusammenset-
zung des Senates und die Namen der Se-
natsmitglieder, welche an der Urteilsfällung 
tatsächlich mitgewirkt haben, sind in diesem 
Falle bei der Verkündung der Entscheidung 
stets bekanntzugeben.

(3) Dasjenige Mitglied des Senates, welches 
infolge der erhobenen Einrede der Unzustän-
digkeit vor der Entscheidung der Hauptsache 
kraft Gerichtsbeschlusses aus dem Senate 
ausschied, hat sich an der Beratung und Ab-
stimmung über das Urteil nicht zu beteiligen. 
Es ist jedoch verpflichtet, dem Vorsitzenden 
seine Meinung über die Entscheidung der 
Streitsache in besonderer schriftlicher Ausfer-
tigung innerhalb drei Tagen bekanntzugeben. 
Dieses Votum ist dem Beratungsprotokolle 
beizulegen.

§ 63. Die Bestimmungen der §§ 61 und 62 
sind auch anwendbar, sofern in einer bei einem 
selbständigen Handelsgerichte angebrachten 
Rechtssache die Einrede der Unzuständigkeit 
deshalb erhoben wird, weil die Rechtssache 
vor das zur Ausübung der allgemeinen Ge-
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Besondere Gerichtsstände

1. Ausschließliche

Streitigkeiten aus dem Eheverhältnis 
oder der eingetragenen Partnerschaft

Ehesachen / Internationale Zuständigkeit

§ 76. (1) Für Streitigkeiten über die Schei-
dung, die Aufhebung, die Nichtigerklärung 
oder die Feststellung des Bestehens oder 
Nichtbestehens einer Ehe sowie über die 
Auflösung, die Nichtigerklärung oder die Fest-
stellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
einer eingetragenen Partnerschaft zwischen 
den Parteien ist das Gericht ausschließlich zu-
ständig, in dessen Sprengel die Parteien ihren 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben 
oder zuletzt gehabt haben. Hat zur Zeit der 
Erhebung der Klage keine der Parteien ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Sprengel 
oder haben sie im Inland einen gemeinsa-
men gewöhnlichen Aufenthalt nicht gehabt, 
so ist das Gericht ausschließlich zuständig, 
in dessen Sprengel der gewöhnliche Aufent-
halt der beklagten Partei oder, falls ein solcher 
gewöhnlicher Aufenthalt im Inland fehlt, der 
gewöhnliche Aufenthalt der klagenden Partei 
liegt, sonst das Bezirksgericht Innere Stadt 
Wien.

(2) Die inländische Gerichtsbarkeit* für die 
im Abs. 1 genannten Streitigkeiten ist gege-
ben, wenn

1.	 eine der Parteien die österreichische 
Staatsbürgerschaft hat oder

2.	 die beklagte Partei, im Fall der Nichtig-
keitsklage gegen beide Ehegatten oder 
beide eingetragenen Partner zumindest 
eine beklagte Partei, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat oder

3.	 die klagende Partei ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat und entweder 
beide Ehegatten oder beide eingetra-
genen Partner ihren letzten gemeinsa-
men gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
gehabt haben oder die klagende Partei 
staatenlos ist oder zur Zeit der Schlie-
ßung der Ehe oder der eingetragenen 
Partnerschaft die österreichische Staats-
bürgerschaft gehabt hat.

(3) Die inländische Gerichtsbarkeit für Strei-
tigkeiten über die Auflösung oder Nichtigerklä-
rung sowie die Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens einer eingetragenen 
Partnerschaft ist für in Österreich eingetragene 
Partnerschaften jedenfalls gegeben.

* Primär gilt die EuGVVO II.

§ 76a. Das Gericht, bei dem eine im § 76 
Abs. 1 genannte Streitigkeit anhängig ist oder 
gleichzeitig anhängig gemacht wird, ist für die 
aus dem gegenseitigen Verhältnis der Ehe-
gatten oder eingetragenen Partner entsprin-
genden sonstigen Streitigkeiten einschließ-
lich jener über den gesetzlichen Unterhalt* 
(§ 49 Abs. 2 Z 2, 2b und 2d sowie Abs. 3) 
ausschließlich zuständig. Das gilt nicht, wenn 
die Verhandlung über die Scheidung, die Auf-
hebung, die Auflösung, die Nichtigerklärung 
oder das Bestehen oder Nichtbestehen in 
erster Instanz bereits geschlossen ist.

* In Unterhaltssachen gilt primär Art 5 Eu-
GVVO.

§§ 76b. und 76c. aufgehoben

Verlassenschaftsangelegenheiten

§ 77. (1) Der Gerichtsstand für Klagen, durch 
die Ansprüche aus Vermächtnissen oder sons-
tigen Verfügungen auf den Todesfall geltend 

gemacht werden, sowie für Klagen der Verlas-
senschaftsgläubiger aus Ansprüchen gegen 
den Verstorbenen oder die Erben als solche 
bestimmt sich, solange das Verlassenschafts-
verfahren nicht rechtskräftig beendet wurde, 
nach dem Sitz des Gerichtes, bei dem das 
Verlassenschaftsverfahren anhängig ist.

(2) Klagen auf Teilung der Erbschaft gehören 
vor das Gericht, bei dem die Verlassenschafts-
abhandlung anhängig ist; dies gilt auch nach 
rechtskräftiger Beendigung des Verlassen-
schaftsverfahrens.

§ 78. gegenstandslos

Klagen von Richtern und gegen Richter

§ 79. (1) Klagen gegen Personen, die bei 
dem nach den Bestimmungen über die sach-
liche und örtliche Zuständigkeit zur Verhand-
lung und Entscheidung berufenen Bezirksge-
richte als Einzelrichter in Verwendung stehen, 
gehören vor das Landesgericht, in dessen 
Sprengel sich das Bezirksgericht befindet. Kla-
gen gegen den Vorsteher eines Gerichtshofes 
erster Instanz, welche vor diesen Gerichtshof 
oder vor ein im Sprengel desselben gelegenes 
Bezirksgericht gehören würden, sind bei einem 
der Gerichtshöfe erster Instanz anzubringen, 
deren Sprengel an den jenes ersten Gerichts-
hofes unmittelbar angrenzt.

(2) Dieselben Vorschriften haben zur Anwen-
dung zu kommen, wenn ein Einzelrichter eine 
Klage erhebt, für welche an sich das Bezirks-
gericht, bei dem er zur Zeit tätig ist, zuständig 
wäre, oder wenn der Vorsteher eines Gerichts-
hofes erster Instanz in einer Rechtssache als 
Kläger auftritt, welche durch die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes dem Gerichtshofe, dem 
er vorsteht, oder einem Bezirksgerichte im 
Gerichtshofsprengel zugewiesen ist.

§ 80. aufgehoben

Streitigkeiten um unbewegliches Gut

§ 81. (1) Klagen, durch welche ein dingliches 
Recht auf ein unbewegliches Gut, die Freiheit 
von einem solchen Rechte oder die Aufhebung 
desselben geltend gemacht wird, Teilungs-, 
Grenzberichtigungs- und Besitzstörungs-
klagen gehören vor das Gericht, in dessen 
Sprengel das unbewegliche Gut gelegen ist.

(2) Betrifft die Klage eine Grunddienstbar-
keit oder eine Reallast, so ist die Lage des 
dienenden oder belasteten Grundstückes 
entscheidend.

Wasserrechts-Besitzstörungs-
streitigkeiten

§ 82. Streitigkeiten wegen Störung des Be-
sitzes (§ 49 Z Abs. 2 Z 4) an Wasserrechten 
gehören vor das Gericht, in dessen Sprengel 
die Störung erfolgte.

Bestandstreitigkeiten

§ 83. (1) Die im § 49 Abs. 2 Z 5 bezeichne-
ten Streitigkeiten gehören vor das Gericht, in 
dessen Sprengel die Sache liegt.

(2) Dieses Gericht ist auch zur Erlassung der 
im § 49 Abs. 4 angeführten Verfügungen und 
Aufträge in Bestandsachen zuständig.

Streitigkeiten aus
Teilschuldverschreibungen

§ 83a. (1) Streitigkeiten über Ansprüche, die 
nach dem Gesetze durch oder gegen einen 
gemeinsamen Kurator geltend gemacht wer-

(2) Der hiedurch begründete Gerichtsstand 
dauert im Falle eines Wechsels der Garnison 
bis zum Eintreffen in eine neue Garnison fort.

(3) Als Wohnsitz von Soldaten, welche sich 
nicht im Inland befinden, gilt bei Ausmittlung 
des Gerichtsstandes der Garnisonsort des ent-
sendenden Kommandos. Für diejenigen Per-
sonen, welche nicht Soldaten sind und unter 
Leitung des Bundesministers für Landesvertei-
digung gemäß dem Bundesverfassungsgesetz 
über Kooperation und Solidarität bei der Ent-
sendung von Einheiten und Einzelpersonen in 
das Ausland (KSE-BVG) entsendet werden, 
gilt als Wohnsitz der Ort der Dienststelle, wel-
che diese Entsendung führt.

Bundesbeamte im Ausland

§ 69. Österreichische Staatsangehörige, 
welche sich in ständiger amtlicher Stellung 
als Beamte der Republik Österreich außerhalb 
des Geltungsgebietes dieses Gesetzes aufhal-
ten, behalten den allgemeinen Gerichtsstand, 
den sie im Geltungsgebiete dieses Gesetzes 
hatten. Ist ein solcher nicht begründet oder 
doch nicht zu ermitteln, so ist für sie der all-
gemeine Gerichtsstand in Wien, und zwar im 
Sprengel desjenigen Bezirksgerichtes begrün-
det, in welchem das Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten seinen Sitz hat.

§ 70. aufgehoben

§ 71. Ein minderjähriges Kind teilt den 
allgemeinen Gerichtsstand seines gesetzli-
chen Vertreters. Sind beide Eltern (Wahlel-
tern) gesetzliche Vertreter, so teilt es deren 
gemeinsamen allgemeinen Gerichtsstand, 
haben sie keinen solchen, den allgemeinen 
Gerichtsstand des Elternteils (Wahlelternteils), 
dessen Haushalt es zugehört.

§§ 72. und 73. aufgehoben

Republik Österreich, Bundesländer, 
Gemeinden

§ 74. (1) Der allgemeine Gerichtsstand der 
Republik Österreich oder eines Landes wird 
durch den Sitz des öffentlichen Organes be-
stimmt, welches nach den hierüber geltenden 
Vorschriften die Republik Österreich oder das 
Land in der Streitsache zu vertreten berufen 
ist.

(2) Der allgemeine Gerichtsstand einer Ge-
meinde richtet sich nach dem Sitze der Ge-
meindevorstehung.

§ 75. (1) Sofern nichts anderes in allgemein 
verbindlicher Weise festgesetzt ist, bestimmt 
sich der allgemeine Gerichtsstand von offe-
nen Gesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten, Aktiengesellschaften, Genossenschaften, 
Gewerkschaften, öffentlichen Fonden und Kor-
porationen, Kirchen, Pfründen, Stiftungen, zu 
öffentlichen Zwecken bestehenden Anstalten, 
Vermögensmassen, Vereinen und anderen 
nicht zu den physischen Personen gehöri-
gen Rechtssubjekten, welche nicht unter die 
Bestimmungen des § 74 fallen, nach ihrem 
Sitze. Als Sitz gilt im Zweifel der Ort, wo die 
Verwaltung geführt wird.

(2) Hat für eines dieser Rechtssubjekte der 
Vertreter des Ärars oder eines Landes einzu-
schreiten oder untersteht dasselbe der Ver-
waltung einer Gemeinde, so ist der allgemeine 
Gerichtsstand nach den Bestimmungen des 
§ 74 zu beurteilen.
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